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Rechtsmedizin 
Organ der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin 

Die Zeitschrift Rechtsmedizin ist ein Forum 
für die wissenschaftliche Information und 
kritische Diskussion aktueller Probleme aller 
Arbeitsgebiete des Faches Rechtsmedizin. 

Neben Beiträgen aus der Forensischen Patho­
logie und Traumatologie werden Arbeiten zu 
verkehrsmedizinischen, toxikologischen, se­
rologischen, versicherungsmedizinischen, psy-
chopathologischen und arztrechtlichen The­
men publiziert. O r i g i n a l a r b e i t e n werden eben­
so veröffentlicht wie K a s u i s t i k e n und Kurz­
mitteilungen aus L a b o r u n d P r a x i s . 

Die Übersichtsreferate behandeln jeweils ein 
besonders aktuelles Thema die Fort- und Wei­
terbildung betreffend. Alle Beiträge enthal­
ten englische Zusammenfassungen und Titei­
ii bersetzungen. 

Darüber hinaus werden in einem R e c h t s p r e ­
c h u n g s t e i l für die rechtsmedizinische Praxis 
wichtige Entscheidungen besprochen. Leser­
briefe geben Gelegenheit zum kritischen Mei­
nungsaustausch. 

Die Zeitschrift Rechtsmedizin dient der F o r t -
u n d W e i t e r b i l d u n g im Fach Rechtsmedizin 
sowie der Information aller an den Arbeitsge­
bieten der Rechtsmedizin Interessierten. 

Zur Publikation eingereichte Manuskripte 
müssen bei Untersuchungen an Probanden 
oder Patienten die Erklärung enthalten, daß 
das Versuchsprotokoll von einer Ethikkom­
mission begutachtet wurde und somit den 
ethischen Standards der Deklaration von 
Helsinki 1964 in der jeweils gültigen Fas­
sung (Pharm Ind Nr. 12/1990) sowie Bun­
desanzeiger Nr. 243 a vom 29.12.1989) ent­
spricht. Gleichzeitig ist die Einwilligung der 
Versuchsperson nach Aufklärung im Text 
des Manuskriptes zu fixieren. Hinweise, die 
auf die Identität der Versuchsperson schließen 
lassen, sind zu vermeiden. 

Tierversuchsprogramme müssen den Passus 
enthalten, daß die „Principles of laboratory 
animal care" (NIH publication No. 85-23, 
revised 1985) eingehalten wurden, soweit 
nicht zusätzlich besondere nationale Rege­
lungen zu beachten sind (für Deutschland ist 
dies das Tierschutzgesetz in aktueller Fas­
sung). 

Der Geschäftsführende Herausgeber behält 
sich deshalb das Recht vor, Manuskripte ab-
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zulehnen, die den o.g. Anforderungen nicht 
entsprechen. Der Autor haftet bei Verstoß 
gegen die o.g. Anforderungen oder bei fal­
schen Angaben. 

Urheberrecht: Mit der Annahme eines Bei­
trags zur Veröffentlichung erwirbt der Verlag 
vom Autor alle Rechte, insbesondere das 
Recht der weiteren Vervielfältigung zu ge­
werblichen Zwecken mit Hilfe fotomechani­
scher oder anderer Verfahren. Die Zeitschrift 
sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Bei­
träge und Abbildungen sind urheberrechtlich 
geschützt. Jede Verwertung, die nicht aus­
drücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelas­
sen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Verlags. Das gilt insbeson­
dere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, 
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektro­
nischen Systemen. 

Fotokopien für den persönlichen und sonsti­
gen eigenen Gebrauch dürfen nur von einzel­
nen Beiträgen oder Teilen daraus als Einzel­
kopien hergestellt werden. 

Jeder Autor, der Deutscher ist oder ständig 
in Deutschland lebt oder Bürger Österreichs, 
der Schweiz oder eines Staates der Euro­
päischen Gemeinschaft ist, kann unter be­
stimmten Voraussetzungen an der Ausschüt­
tung der Bibliotheks- und Folokopietantie-
men teilnehmen. Nähere Einzelheiten kön­
nen direkt von der Verwertungsgesellschaft 
WORT, Abteilung Wissenschaft. Goethe­
straße 49, D-80336 München. Deutschland, 
eingeholt werden. 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Han­
delsnamen, Warenbezeichnungen usw. in 
dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne be­
sondere Kennzeichnung nicht zu der An­
nahme, daß solche Namen im Sinne der 
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetz­
gebung als frei zu betrachten wären und 
daher von jedermann benutzt werden dür­
fen. Für Angaben über Dosierungsanwei­
sungen und Applikationsformen kann vom 
Verlag k e i n e Gewähr übernommen werden. 
Derartige Angaben müssen vom jeweiligen 
Anwender im Einzelfall anhand anderer L i ­
teraturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft 
werden. 
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K A S U I S T I K 

M . Graw • H.-Th. Haffner 

Zur Problematik der Verkehrstüchtigkeit 
nach Infiltrationsanästhesie mit Ultracain® D-S 

Eingegangen 23. Februar 1994 

Uncertainties concerning the ability to drive 
after infiltration anaesthesia with Ultracain® D-S 

Abstract A medico-legal case is reported in which a pa-
tient caused a road traffic accident, probably as a result of 
syncopal or absence-like attack. The accident occurred 
about 2 hours after a dental procedure carried out under 
local anaesthetic by infiltration with Ultracain® D-S. The 
fact that a similar case has recently been reported suggests 
that the possibility of a causal relationship cannot be ex-
cluded. The event is unlikely to have been caused by a di-
rect pharmacological effect of the drug on the central ner-
vous System, but rather by the indirect action of possible 
side-effects. It is necessary that patients be warned of pos­
sible complications that could impair their ability to drive 
as anaesthetic is wearing off. 

Key words Traffic accident • Infiltration anaesthetic 
Ability to drive • Syncopal attack 

Zusammenfassung Es wird über einen verkehrsmedizi­
nischen Begutachtungsfall berichtet, bei dem ein Patient 
etwa 2 Stunden nach einer zahnärztlichen Infiltrations­
anästhesie mit Ultracain® D-S im Rahmen eines zu ver­
mutenden synkopalen oder absenceähnlichen Geschehens 
einen Verkehrsunfall verursachte. Die auffallende Paralle­
lität zu einem kürzlich in der Literatur veröffentlichten 
weiteren Fall läßt den Ausschluß eines kausalen Zusam­
menhangs nicht zu. Dieser wäre nicht direkt in der phar­
makologischen Wirkung zu sehen, sondern indirekt in den 
Folgen potentiell auftretender unerwünschter Nebenwir­
kungen. Es ist notwendig, die Patienten über die Möglich­
keit von Komplikationen mit Aufhebung der Verkehrs­
tauglichkeit bei Abklingen der Anästhesie aufzuklären. 

Herrn Professor H.-J.Wagner zum 70.Geburtstag gewidmet 

M . Graw (El) • H.-Th. Haffner 
Institut für Gerichtliche Medizin der Universität Tübingen, 
Nägelestrasse 5, D-72074 Tübingen 

Schlüsselwörter Verkehrsunfall • Infiltrationsanästhesie 
Verkehrstauglichkeit • Synkope 

Einleitung 

Die Infiltrationsanästhesie mit Ultracain® D-S (Articain/ 
Epinephrin) oder anderen Lokalanästhetika gilt allgemein 
als ein hinsichtlich der Verkehrstauglichkeit des Patienten 
weitgehend unbedenkliches Verfahren, wenngleich emp­
fohlen wird, mindestens 30 min bis IV2 h nach Lokal­
anästhesie kein Kraftfahrzeug zu führen [16]. Mehrere ex­
perimentelle Studien haben gezeigt, daß die Leistungs­
fähigkeit eher durch die mit der Behandlung verbundene 
physische und psychische Belastung beeinträchtigt wird 
als durch die Wirkung des Lokalanästhetikums [5, 9-11, 
15, 17-18]. Die auffallende Parallelität zweier Fälle aus 
der verkehrsmedizinischen Begutachtung - einer kürzlich 
berichtet von Riepert et al. [12] sowie ein Fall aus der 
eigenen Begutachtungspraxis - geben jedoch Anlaß, die 
Frage der Verkehrstüchtigkeit nach Infiltrationsanästhesie 
mit Ultracain® D-S neu zu überdenken. 

Kasuistiken 

Riepert et al. [12] berichten über eine 27jährige Frau ohne 
anamnestisch bekannte Vorerkrankungen und Vormedika­
tionen. Sie unterzog sich morgens gegen etwa 9.00 h einer 
zahnärztlichen Behandlung (Kronenpräparation und Fül­
lung im Backenzahnbereich) unter Infiltrationsanästhesie 
mit 1,7 ml Ultracain® D-S forte. Etwa 1 Stunde nach der 
Injektion und kurz nach Abschluß der Behandlung verur­
sachte sie nach einer Fahrstrecke von etwa 300 Metern in­
nerorts in einer einfachen Verkehrsituation einen Unfall. 
Mi t einer gleichbleibenden Geschwindigkeit von etwa 30 
bis 40 km/h kam sie auf gerader Strecke über eine Distanz 
von ca. 50 Metern langsam nach links aus ihrer Fahrspur 
ab und überfuhr eine Fußgängerin. Nach dem Unfall soll 
sie einen verstörten, aber sonst unauffälligen Eindruck ge­
macht haben. 
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Der eigene Fall betrifft einen 51 Jahre alten Patienten 
mit paroxysmaler Tachyarrhythmia absoluta, Hypertonie 
und diätetisch eingestelltem Diabetes mellitus. Unter 
mehrjähriger Therapie mit Lanitop, Cordichin und Isoptin 
war es zuvor nie zu wesentlichen Komplikationen, insbe­
sondere nicht zu synkopalen Ereignissen gekommen. Er 
begab sich nachmittags in zahnärztliche Behandlung (Ent­
fernung provisorischer Kronen und Zahnstumpfreinigung 
in beiden oberen Eckzahnbereichen), die unter Infiltra­
tionsanästhesie mit insgesamt 1,6 ml Ultracain® D-S durch­
geführt wurde. Auf der Heimfahrt, ca. 2 Stunden nach 
Setzen der Lokalanästhesie, verursachte er nach einer 
zunächst unauffälligen Fahrweise über etwa 10 km inner­
orts bei niedriger Geschwindigkeit einen Unfall. Er wich 
über eine längere Fahrstrecke langsam nach links aus sei­
ner Fahrspur ab. Ein entgegenkommender Busfahrer be­
fürchtete zunächst einen Anprall gegen die direkt an der 
Fahrbahn stehende Hausmauer. Im letzten Augenblick je­
doch habe der PKW-Fahrer reagiert und nach rechts ge­
lenkt, wodurch es zur Frontal-Kollision mit dem zwischen­
zeitlich stehenden Bus gekommen sei. 

Ein zufällig an der Unfallstelle anwesender Arzt stellte 
keine unfallbedingten Verletzungen fest. Der Puls was re­
gelmäßig (100/min), die Blutdruckwerte lagen direkt nach 
dem Unfall bei dem sehr erregten Patienten bei 220/100 
mmHg, später bei 180/90 mmHg. Von dem Mann wurde 
eine Erinnerungslücke für die letzte Fahrstrecke vor dem 
Unfall angegeben. Es erfolgte eine stationäre Einweisung 
in eine medizinische Kl in ik für 2 Wochen, wo auch eine 
eingehende neurologische Abklärung durchgeführt wur­
de. Eine plausible Erklärung für das offensichtlich statt­
gehabte synkopale oder absenceartige Geschehen wurde 
nicht gefunden. Bis zum Zeitpunkt der Begutachtung wa­
ren auch keine weiteren Vorfälle vergleichbarer Art mehr 
aufgetreten. 

Diskussion 

Das Führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßen­
verkehr stellt vergleichsweise hohe Anforderungen an das 
psychophysische Leistungsvermögen. Dieses kann unter 
medikamentöser Therapie auf zweierlei Weise beeinträch­
tigt sein: zum einen direkt durch die pharmakologische 
Wirkung der verabreichten Substanz, zum anderen indi­
rekt im Rahmen potentiell auftretender Komplikationen. 
Eine direkte Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch 
Ultracain® D-S ist wohl nicht zu befürchten, wie überein­
stimmend mehrere experimentelle Studien ergeben haben 
[9-11, 15, 17-18]. Eine indirekte Beeinträchtigung durch 
cerebrale oder cardiale Nebenwirkungen scheint ange­
sichts der geschilderten Fälle diskussionswürdig. Neben 
diesen durch ihre auffallende Parallelität gekennzeichne­
ten Kasuistiken liegt noch ein weiterer Bericht über einen 
Vorfahrtsunfall nach Infiltrationsanästhesie von Sachs [13] 
vor. 

Unerwünschte Nebenwirkungen durch Articain sind in 
erster Liene an Zentralnervensystem und Herz-Kreislauf­
system zu befürchten. Die Nebenwirkungsrate ist im Ver­

gleich zu den älteren Lokalanästhetika relativ gering: Ar ­
ticain ist zu einem sehr hohen Prozentsatz an Plasmapro­
teine gebunden [4, 14] und hat mit ca. 30 Minuten eine 
kurze Eliminations-Halbwertszeit, da es im Gegensatz zu 
anderen Amid-Lokalanästhetika nicht nur in der Leber, son­
dern teilweise bereits durch die Blutesterasen gespalten 
wird [3, 4, 6]. Auch ist die für die zahnärztliche Infiltrati­
onsanästhesie notwendige Dosis relativ gering - 1,6 ml 
entsprechen nur etwa 15% der maximalen Einzeldosis - , 
so daß nach Erreichen des Verteilungsgleichgewichts kei­
ne hohen Plasmaspiegel anzutreffen sind. Die Auffassung, 
systemisch-toxische Nebenwirkungen seien deshalb nicht 
zu erwarten [7], läßt jedoch nicht nur außer acht, daß es 
überempfindlich reagierende Patienten gibt. Für das Auf­
treten toxischer Nebenwirkungen hat neben der Plasma­
konzentration auch die Anflutungsgeschwindigkeit eine 
große Bedeutung [8]. 

Durch die Kombination des Artician mit Epinephrin 
kommt es am Ort der Injektion zunächst zu einer relativen 
Blutleere, die eine Ausschwemmung des Articain in die 
Blutbahn verhindert und somit die anästhetische Wirkung 
vertieft und verlängert. Läßt die vasokonstriktorische Wir­
kung des Epinephrin nach etwa 1 bis 3 Stunden nach, 
kann es aufgrund der guten Durchblutung der Mund­
schleimhaut und des vasodilatorischen Eigeneffektes des 
Articain kurzfristig zu einer vermehrten Ausschwem­
mung des Wirkstoffs und damit zu einem steileren Kon­
zentrationsanstieg im Blut kommen; die von Kirch et al. 
[6] ermittelte Eliminationskinetik schließt dies keines­
wegs aus, da im entscheidenden Zeitabschnitt die Meß­
punkte für eine entsprechende Beobachtung zu weit aus­
einandergezogen liegen. Eine solche Anflutung könnte 
das Auftreten synkopaler oder absencenartiger Episoden 
in den geschilderten Fällen erklären. 

In einen solchen zeitlichen Zusammenhang ließe sich 
auch ein klinischer Bericht einpassen, der uns auf Anfrage 
von „Arzneimittelinformation Berlin" zur Kenntnis ge­
bracht wurde: Bei einer 58 jährigen Frau traten 3 Stunden 
nach Infiltrationsanästhesie mit Ultracain® D-S herzin­
farktähnliche Symptome auf, die eine stationäre E i n ­
weisung erforderlich machten. Die gleiche Reaktion, 
ebenfalls erst nach einer stummen Latenzperiode i m 
Anschluß an die Injektion, wiederholte sich, als nach 
etwa einem Jahr neuerlich eine Infiltrationsanästhesie 
mit Ultracain® D-S durchgeführt wurde. Organische 
Veränderungen am Herzen ließen sich nicht diagnosti­
zieren. 

Diesen Überlegungen folgend schlössen wir in der ver­
kehrsmedizinischen Begutachtung unseres Falles einen 
Zusammenhang zwischen der Infiltrationsanästhesie mit 
Ultracain® D-S und einem unfallursächlichen synkopalen 
oder absenceartigen Anfall nicht aus; das Strafverfahren 
gegen den Unfallverursacher wurde daraufhin eingestellt. 
Völlig unverständlich ist dagegen die richterliche Wer­
tung des von Riepert et al. [12] geschilderten Falles, in 
dem das Gericht von einer Unachtsamkeit der beschuldig­
ten Autofahrerin als Unfallursache ausging. Selbst wenn 
man eine kausale Verknüpfung zu der zuvor durchge­
führten Infiltrationsanästhesie negiert, weist der Unfall-
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ablauf per se eindeutig auf eine vorübergehende krank­
hafte Bewußtseinstörung gegebenenfalls unbekannter Ur­
sache hin. 

Von größerem Interesse für die praktische Tätigkeit des 
Zahnarztes scheint in diesem Zusammenhang die Frage 
nach der Aufklärungspflicht. Diese ergibt sich zum einen 
aus der Pflicht zur therapeutischen oder Sicherungsauf­
klärung, die der Arzt dem Patienten aus dem Behand­
lungsvertrag schuldet. Zum anderen läßt sich eine Hin­
weispflicht insbesondere auch im Rahmen der Risikoauf­
klärung sehen. Laut B G H muß der Arzt »auf R i s i k e n h i n ­
w e i s e n , d i e e i n verständiger P a t i e n t für seine E i n w i l l i ­
g u n g i n d i e B e h a n d l u n g für e r h e b l i c h half' ( B G H 28.11. 
1972 [1]). Der Umfang der Aufklärung wird hierbei nicht 
grundsätzlich abgesteckt, sondern maßgeblich an den Um­
ständen des Einzelfalls festgemacht. Die Komplikations­
dichte ist keine Entscheidungshilfe, denn die heutige Recht­
sprechung orientiert sich kaum an der Häufigkeit einer 
möglichen Komplikation {„Nicht d i e K o m p l i k a t i o n s d i c h t e 
eines t r o t z seiner S e l t e n h e i t s p e z i f i s c h m i t der T h e r a p i e 
v e r b u n d e n e n R i s i k o s entscheidet über d i e Aufklärungsbe­
dürftigkeit, s o n d e r n seine B e d e u t u n g , d i e es für d i e E n t ­
schließung haben k a n n . " ( B G H 7.2.1984 [2])); die wäre 
in der vorgestellten Problematik angesichts der großen 
Zahl der täglich durchgeführten Infiltrationsanästhesien 
und der kleinen Zahl bekannt gewordener vergleichbarer 
Komplikationen sehr gering. In den Vordergrund - siehe 
B G H vom 7.2.1984 [1] - wird dagegen der Schweregrad 
der Folgen einer sich verwirklichenden Komplikation ge­
stellt. Die hier diskutierten Nebenwirkungen des Lokal­
anästhetikums sind quoad vitam eher harmloser Natur; 
hinsichtlich einer Verkehrsteilnahme jedoch können die 
Folgen, wie die vorgestellten Kasuistiken zeigen, sehr hoch 
sein. Der Patient muß daher durch entsprechende Aus­
führungen in die Lage versetzt werden, das Risiko selbst 
abzuschätzen und - im Rahmen eines Selbstbestimmungs­
rechts - sein Verhalten entsprechend auszurichten. Der 
behandelnde Arzt ist daher verpflichtet, die Patienten bei 
einer anstehenden Infiltrationsanästheise mit Ultracain® 
D-S oder einem anderen Lokalanästhetikum auf die Mög­
lichkeit einer mehrere Stunden andauernden Einschrän­
kung der Verkehrstauglichkeit eingehend hinzuweisen. Es 
ist angezeigt, die erfolgte Aufklärung in der Krankenakte 
zu dokumentieren. 
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